
Vergütungen und Aufwandsentschädigungen aus Nebentätigkeiten, Hauptämtern und 
öffentlichen Ehrenämtern für das Jahr 2023 
 

I. Vergütungen für ausgeübte Nebentätigkeiten für das Jahr 2023  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf der Grundlage des Sächsischen Beamtengesetzes (SächsBG) i. V. m. der 
Sächsischen Nebentätigkeitsverordnung (SächsNTVO) wurde ein Betrag in Höhe von 
11.662,60 € den an den Haushalt der Stadt Chemnitz abgeführt. Der nach der 
SächsNTVO verbleibende Betrag wird als persönliches Einkommen entsprechend 
versteuert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name des Unternehmens Gremium Funktion erhaltene 
Vergütung 

eins energie in sachsen 
GmbH  Co. KG 

Aufsichtsrat Vorsitzender  
 

6.750,00 € 
 

Chemnitzer 
Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft 

Aufsichtsrat Vorsitzender 504,20 € 

Kulturhauptstadt 2025 GmbH Aufsichtsrat Vorsitzender 600,00 € 
 

Klinikum Chemnitz gGmbH Aufsichtsrat Vorsitzender 1.008,40 € 
 

KBE Kommunale 
Beteiligungsgesellschaft mbH 
an der envia 

Aufsichtsrat Mitglied 3.000,00 € 

Chemnitzer Verkehrs-AG 
(CVAG) 

Aufsichtsrat Vorsitzender 1.600,00 € 

Sparkassenversicherung Kommunalbeirat Mitglied 
 

2.500,00 € 

Thüga AG Beirat Mitglied 
 

2.500,00 € 

Technologie Centrum 
Chemnitz GmbH 

Aufsichtsrat stellvertretender 
Vorsitzender  

200,00 € 

Metropolregion 
Mitteldeutschland 

Aufsichtsrat Mitglied - 

Wirtschaft für ein weltoffenes 
Sachsen e.V. 

Kuratorium Mitglied - 

Hzwo e.V. Beirat Mitglied 
 

- 

Olympiastützpunkt Sachsen Verein Mitglied Vorstand 
(Schatzmeister) 

- 



II. Aufwandsentschädigungen für die Wahrnehmung von öffentlichen 
Ehrenämtern für das Jahr 2023 
 

 

Name des Unternehmens Gremium Funktion erhaltene 
Vergütung 

Sparkasse Chemnitz Verwaltungsrat 
Kreditausschuss 
Personal-
ausschuss 

Vorsitzender 12.300,00 € 

Sparkassenzweckverband 
Chemnitz 

Zweckverband Mitglied 102,26 € 

Rettungszweckverband Zweckverband Vorsitzender        
(bis März 2023) 

- 

Planungsverband Region 
Chemnitz 

Verband 1. Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

- 

 
Aufwandsentschädigungen für die Wahrnehmung von öffentlichen Ehrenämtern  
unterliegen nur im eingeschränkten Umfang den beamtenrechtlichen Abführungs-  
pflichten. Der Betrag wird als persönliches Einkommen versteuert. 
 
 

III. Vergütungen für Tätigkeiten im Hauptamt für das Jahr 2023 
 
 

Name des Unternehmens Gremium Funktion erhaltene 
Vergütung 

Sächsischer Städte- und 
Gemeindetag e. V. 

Präsidium 
Landesvorstand 

Mitglied 1.428,00 € 

Deutscher Städtetag Hauptausschuss Mitglied 
 

- 

Eurocities Executive Commitee Mitglied 
 

- 

Arbeitsgemeinschaft 
Sächsisch-Bayerisches 
Städtenetz 

Lenkungsausschuss Mitglied - 

Sächsisches 
Staatsministerium der 
Finanzen 

FAG-Beirat Mitglied - 

 
Die erhaltene Vergütung in Höhe von 1.428,00 € wurde vollständig an den Haushalt der 
Stadt Chemnitz abgeführt. 
 
 


